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nen und in der vereinbarten Höhe auf ein Sonder- i 
bankkonto „Gemeinsame Investitionen“ zu über
weisen, das vom Hauptauftraggeber verwaltet wird.

7. Die durch die gemeinsame Investition geschaffenen 
Grundmittel sind Volkseigentum, wenn an der ge
meinsamen Investition ein staatliches oder wirt
schaftsleitendes Organ bzw. ein volkseigener Be
trieb oder eine volkseigene Einrichtung beteiligt 
sind; ausgenommen sind die Anteile gesellschaft
licher Organisationen. Der im Organisationsvertrag 
festzulegende Rechtsträger ist grundsätzlich der 
Beteiligte an der gemeinsamen Investition, der für 
die Leitung, Betreibung und Unterhaltung der Ge
meinschaftseinrichtung die besten Voraussetzungen 
besitzt.
Als Rechtsträger können auch andere fachlich zu
ständige Organe, Betriebe und Einrichtungen, z. B. 
die VEB Gebäudewirtschaft, Einrichtungen des Ge
sundheitswesens und des Handels, eingesetzt wer
den. Das gilt insbesondere bei Gemeinschaftsein
richtungen im Bereich der sozialen Infrastruktur.
Die durch die gemeinsame Investition .geschaffenen 
Grundmittel sind durch den Rechtsträger im vol
len Umfange zu aktivieren und in der Grundmittel
rechnung auszuweisen.
Der Rechtsträger hat alle Aufgaben der Verwal
tung, der Erhaltung sowie des Schutzes und der 
Sicherung der Grundmittel wahrzunehmen. Er hat 
die dafür erforderlichen Mittel unter Berücksichti
gung von Partneranteilen sowie die aus der gemein
samen Nutzung der Grundmittel zu erzielenden 
Einnahmen in die Planung einzubeziehen.

8. Die im Organisationsvertrag getroffenen Vereinba
rungen über die Nutzung sind — soweit erforder
lich — durch Liefer- und Leistungsverträge oder 
Nutzungsverträge zu konkretisieren. Dabei sind ins
besondere Festlegungen zu treffen über den Umfang 
und die konkreten Bedingungen der Nutzung durch 
die Beteiligten, über Preise bzw. Beteiligung an den 
Kosten und am Gewinn sowie über die Planung 
und Zahlung der Produktionsfondsabgabe entspre
chend den Rechtsvorschriften.

9. Einer Investitionsgemeinschaft können weitere In
vestitionsauftraggeber beitreten, wenn dies auf 
Grund des Standes der Vorbereitung und Durchfüh
rung der gemeinsamen Investition möglich ist und
— die beteiligten Investitionsauftraggeber dem Bei

tritt zustimmen;
— die im Organisationsvertrag vereinbarten Auf

gaben unter Berücksichtigung erforderlicher 
neuer Festlegungen, z. B. Neuaufteilung der An
teile der beteiligten Investitionsauftraggeber, er
füllt werden;

— die Grundmittel dadurch effektiver genutzt wer-

Der Austritt aus einer Investitionsgemeinschaft ist 
nur auf der Grundlage eines gemeinsamen Be
schlusses der Beteiligten und der Zustimmung der 
übergeordneten Organe möglich. Mit dem Austritt 
ist eine Entscheidung über die finanzielle Abwick
lung des Anteils des austretenden Beteiligten zu 
treffen. Ein finanzieller Anspruch gegenüber dem 
Rechtsträger und den anderen Beteiligten besteht 
mit Ausnahme gesellschaftlicher Organisationen 
nicht. Austretende volkseigene Betriebe und Kom
binate haben den abgelösten Finanzierungsanteil 
auszubuchen und dem Investitionsfonds züzufüh- 
ren. Erfolgt der Austritt ohne gleichzeitige Ablö
sung, so ist der finanzielle Anteil in die Selbst
kosten zu verrechnen und dem Investitionsfonds 
zuzuführen. Die in den Selbstkosten verrechneten 

• Beträge sind nicht planbar und nicht kalkulierbar.

II.
Investitionen an einem Standort

1. Werden mehrere Investitionsvorhaben an einem 
gemeinsamen Standort durchgeführt, die aber nicht 
als gemeinsame Investitionen im Sinne des Ab
schnittes I erfolgen, ist jeder Investitionsauftragge
ber für die' Planung, Vorbereitung, Durchführung 
und Finanzierung seines Investitionsvorhabens ver
antwortlich.

2. Für die Verkehrs- und versorgungstechnische Er
schließung der Investitionsvorhaben an einem ge
meinsamen Standort sind — wie bei Investitionen 
an Einzelstandorten — die fachlich zuständigen Or
gane, volkseigenen Betriebe und Kombinate des 
Verkehrswesens, der Energiewirtschaft und der an
deren Bereiche der Volkswirtschaft entsprechend 
den Rechtsvorschriften verantwortlich. Die Begren
zung des gemeinsamen Standortes gilt nicht als 
Grundstüdesgrenze.

III.
SchluBbestimmUngen

1. Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Bereits bestehende Vereinbarungen über die 
gemeinsame Durchführung von Investitionen sind 
entsprechend den Festlegungen dieser Richtlinie zu 
verändern bzw. zu ergänzen.

2. Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 12. März 1965 
über die Bildung von Konsortien zur Vorbereitung 
und Durchführung von Investitionen (GBl. II Nr. 37 
S. 273) außer Kraft. Die zuständigen Minister und 
anderen' Leiter zentraler Staatsorgane können ihre 
weitere Anwendung für bestehende Konsortien be
fristet festlegen.

Berlin, den 26. September 1972

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

den. S c h ü r e r
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